
Gemeinsames Budget für Verhinderungs- und 

Kurzzeitpflege  

Das ändert sich zum 1. Juli in der Pflege  

30. Juni 2025  

Zum 1. Juli 2025 werden die Leistungsbeträge der Verhinderungspflege und der Kurzzeitpflege zu einem 

Gemeinsamen Jahresbetrag zusammengefasst. Damit steht für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege ab 

dem 1. Juli 2025 ein kalenderjährlicher Gesamtbetrag zur Verfügung, den die Anspruchsberechtigten 

(Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5) nach ihrer Wahl flexibel für beide Leistungsarten einsetzen 

können. Die bisherigen unterschiedlichen Übertragungsregelungen zwischen Verhinderungs- und 

Kurzzeitpflege werden damit entfallen. 

Wer Angehörige pflegt und dabei eine Auszeit benötigt, soll sich nicht noch mit komplizierten 

Rechenmodellen für Pflegeleistungen befassen müssen. Mit dem Gemeinsamen Jahresbetrag vereinfachen 

wir den Zugang und ermöglichen pflegebedürftigen Menschen und ihren Pflegenden, flexibel zwischen 

Leistungen der Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege zu wählen und entsprechend ihrer individuellen 

Bedürfnisse einzusetzen. Das stärkt die Pflegenden und hält eine selbstbestimmte und würdevolle Pflege 

aufrecht. 

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken  

 

Die Höhe des neuen gemeinsamen Jahresbetrags für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege wird ab 1. Juli 

2025 bis zu 3.539 Euro je Kalenderjahr betragen. Bereits im ersten Halbjahr des Jahres 2025 für Leistungen 

der Verhinderungspflege oder Leistungen der Kurzzeitpflege verbrauchte Leistungsbeträge werden im 

Kalenderjahr 2025 auf den neuen Gemeinsamen Jahresbetrag angerechnet, d. h., es wird für Verhinderungs- 

und Kurzzeitpflege insgesamt für das Kalenderjahr ein Betrag von bis zu 3.539 Euro zur Verfügung stehen. 

Weitere Regelungen  

• Die geltenden Voraussetzungen für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege werden so weit wie 

möglich angeglichen und vereinfacht. So wird die zeitliche Höchstdauer der Verhinderungspflege 

auf bis zu acht Wochen im Kalenderjahr angehoben und damit der zeitlichen Höchstdauer der 

Kurzzeitpflege angeglichen. Gleiches gilt beispielsweise für den Zeitraum der hälftigen Fortzahlung 

eines zuvor bezogenen (anteiligen) Pflegegeldes sowohl während der Verhinderungspflege als auch 

während der Kurzzeitpflege – auch diese erfolgt dann jeweils für bis zu acht Wochen im 

Kalenderjahr.  

• Ab dem 1. Juli 2025 entfällt zudem die Erfordernis einer sechsmonatigen Vorpflegezeit vor der 

erstmaligen Inanspruchnahme von Verhinderungspflege. Damit kann der Anspruch auf 

Verhinderungspflege – ebenso wie heute bereits der Anspruch auf Kurzzeitpflege – unmittelbar ab 

Vorliegen von mindestens Pflegegrad 2 genutzt werden.  

• Zeitgleich werden Informations- und Transparenzregelungen eingeführt, die dazu dienen, dass die 

Pflegebedürftigen jederzeit im Blick behalten können, in welcher Höhe Leistungen über den 

Gemeinsamen Jahresbetrag durch Leistungserbringer abgerechnet werden. 

Hintergrund  

Sind Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2, die sonst ambulant oder teilstationär versorgt werden, vorübergehend 

auf eine vollstationäre Pflege angewiesen (etwa bei Bewältigung von Krisensituationen in der häuslichen 

Pflege), kann hierfür die Kurzzeitpflege beantragt werden.   



Möchte eine private Pflegeperson hingegen einmal Urlaub machen oder benötigt eine Krankheitsvertretung, 

können Leistungen der Verhinderungspflege in Anspruch genommen werden, um eine Ersatzpflege, etwa 

durch einen ambulanten Pflegedienst, Einzelpflegekräfte oder nahe Angehörige, zu organisieren. 

Durch das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG), das am 23. Juni 2023 verkündet worden 

ist, wurden im Bereich der Verhinderungspflege und der Kurzzeitpflege Änderungen eingeführt, die in zwei 

Stufen in Kraft treten. Zum 1. Januar 2024 traten in einer ersten Stufe – zum Teil im Vorgriff auf die 

künftige zweite Stufe – bereits Änderungen im Bereich der Verhinderungspflege für junge 

Schwerstpflegebedürftige der Pflegegrade 4 und 5, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in 

Kraft. In der zweiten Stufe werden ab 1. Juli 2025 mit der Einführung eines Gemeinsamen Jahresbetrags für 

Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege nun grundlegende Vereinfachungen für alle Pflegebedürftigen ab 

Pflegegrad 2 vorgenommen. 

 


